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41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §25 Abs2;

WaffG 1996 §8 Abs6;

WaffG 1996 §8 Abs7;

WaffV 1997 §1;

Rechtssatz

Ist der von der Behörde gemäß § 25 Abs 2 iVm § 8 Abs 7 Wa G 1996 erteilte Auftrag zur Vorlage eines Gutachtens

derart mißverständlich, daß für den Betro enen nicht klar erkennbar war, zu welchem bestimmten Gutachtensthema

ein Gutachten durch welchen Sachverständigen (durch einen Facharzt für Psychiatrie oder einen Psychologen) zu

erstellen sei, so darf die Behörde die (weitere) wa enrechtliche Verläßlichkeit des Beschwerdeführers nicht unter

Hinweis auf die gesetzliche Vermutung des § 8 Abs 6 WaffG 1996 verneinen.
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